
RiStBV: 126 Schöffen

126  Schöffen 
 
(1) 1Der Vorsitzende soll die mitwirkenden Schöffen vor Beginn der Sitzung über die Unfähigkeitsgründe (§§ 
31, 32 GVG) und – unter Hinweis auf die einzelnen Strafsachen, die verhandelt werden – über die 
Ausschließungsgründe (§§ 22, 23, 31 StPO) belehren sowie auf die Umstände hinweisen, die eine 
Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen könnten (§ 24 StPO). 2Ein Hinweis auf das 
Merkblatt für Schöffen kann genügen.

(2) 1Die Berufsrichter sollen dazu beitragen, dass die Schöffen die ihnen vom Gesetz zugewiesene Aufgabe 
erfüllen können. 2Die Verhandlung ist so zu führen, dass die Schöffen ihr folgen können; Förmlichkeiten und 
Fachausdrücke, die ihnen nicht verständlich sind, müssen erläutert werden.

(3) 1Die Anklageschrift darf den Schöffen nicht zugänglich gemacht werden. 2Ihnen kann jedoch, 
namentlich in Verfahren mit einem umfangreichen oder schwierigen Sachverhalt, für die Dauer der 
Hauptverhandlung eine Abschrift des Anklagesatzes nach dessen Verlesung überlassen werden.


